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Menschen sind keine Ware! 
Die Regelung weltweiter Arbeitsmigration im Rahmen des GATS 
 
 
 
Die zeitlich befristete Migration von 
Arbeitnehmern und Selbständigen 
(Mode-4) kann zum Dealmaker oder 
Dealbreaker in den GATS-Verhand-
lungen werden. Viele Entwicklungs-
länder wollen nur auf die Liberalisie-
rungsforderungen der Industrielän-
der eingehen, wenn diese ihnen ih-
rerseits Zugang zu ihren nationalen 
Arbeitsmärkten gewähren. Insbeson-
dere die ärmeren Entwicklungslän-
der pochen auf die Öffnung des Nie-
driglohnsektors. Industrieländer wol-
len jedoch die „GATS-Migration“ auf 
qualifizierte Arbeitskräfte beschrän-
ken. Dagegen soll die Arbeitsmigra-
tion im Niedriglohnsektor auch wei-
terhin im Rahmen bilateraler Migra-
tionsabkommen geregelt werden.  
 
Die Verankerung der Arbeitsmig-
ration im GATS-Vertrag 
Ziel der GATS-Verhandlungen ist die 
weitere Öffnung von Dienstleis-
tungsbereichen für private Anbieter 
sowie der Abbau von Hindernissen, 
die dem Dienstleistungshandel im 
Wege stehen. Darunter fallen auch 
Beschränkungen der Mobilität natür-
licher Personen. In diesem Sinn re-
gelt das GATS nicht nur Handel und 
Auslandsinvestitionen, sondern er-
streckt seinen Politikbereich auch 
auf die Regelung weltweiter Ar-
beitsmigration. Die Präsenz natürli-
cher Personen im Ausland ist eine 
von insgesamt vier Erbringungsarten 
im GATS-Vertrag: 
• Mode-1: Grenzüberschreitende 

Erbringung. 
• Mode-2: Dienstleistungen, die im 

eigenen Land erbracht werden, 

aber von einem Staatsbürger ei-
nes anderen Mitgliedstaates kon-
sumiert werden. 

• Mode-3: Niederlassungen aus-
ländischer Anbieter. 

• Mode-4: Erbringung von Dienst-
leistung durch die Präsenz natürli-
cher Personen im Ausland. 

Gemäß des GATS-Vertrages han-
delt es sich bei den natürlichen Per-
sonen sowohl um Angestellte als 
auch Selbständige. Diese sind zeit-
lich befristet im Ausland tätig, um ei-
ne Dienstleistung zu erbringen oder 
um die Erbringung einer Dienstleis-
tung zu ermöglichen.  
 
Die Interessen europäischer Un-
ternehmen an der GATS-Migration  
Nicht nur die Entwicklungsländer 
fordern eine weitere Öffnung im Be-
reich Mode-4. Auch die EU verfolgt 
hier im Interesse ihrer Dienstleis-
tungsunternehmen klare Ziele. Eu-
ropäische Dienstleistungsunterneh-
men fragen nicht nur gewanderte 
Arbeitskraft nach, sondern verschi-
cken auch selbst ihr Personal ins 
Ausland. Folglich drängt das Euro-
pean Service Forum, die bedeu-
tendste Lobbyorganisation europäi-
scher Dienstleistungsunternehmen, 
auf eine weitere Liberalisierung von 
Mode-4.  
 
  Die EU nimmt in den Mode-4-
Verhandlungen eine führende Rolle 
ein und ist relativ weit reichende 
Verpflichtungen und Angebote ein-
gegangen. Die Angebote der EU 
erstrecken sich auf insgesamt vier 
Personenkategorien: 

1. Innerbetrieblich Entsendete (Intra 
Corporate Transfer ICT) werden 
innerhalb eines Unternehmens an 
andere Standorte verschickt. 

2. Geschäftsreisende und Niederlas-
sungsgründer (Business Visitors 
BV). 

3. Angestellte Vertragsdienstleister 
(Contractual Service Suppliers 
CSS) werden von ihrem Unter-
nehmen, zur Erfüllung eines Auf-
trags ins Ausland geschickt. Das 
Unternehmen unterhält dort keine 
Niederlassung. 

4. Selbständige Vertragsdienstleister 
(Independent Professionals IP) er-
füllen im Ausland einen Dienstleis-
tungsauftrag. 

Die am stärksten liberalisierte Per-
sonengruppe ist die der innerbetrieb-
lich Entsendeten. Diese können bis 
zu drei Jahre in den Mitgliedstaaten 
der EU arbeiten und es gibt keine 
quantitative Beschränkung.  
 
  Die EU stellt ihre Verpflichtungen 
und Angebote gerne als ein Entge-
genkommen gegenüber den Forde-
rungen der Entwicklungsländer dar. 
Tatsächlich profitieren jedoch gerade 
von der innerbetrieblichen Entsen-
dung in erster Linie die großen 
transnationalen Konzerne aus den 
Industrieländern, die ihr Personal im 
Rahmen eines internen Arbeitsmark-
tes weltweit verschicken. Deshalb ist 
auch einer der zentralen Kritikpunkte 
der Entwicklungsländer, dass von 
einem Großteil der Verpflichtungen 
und Angebote der Industrieländer 
wieder nur die transnationalen Un-
ternehmen profitieren. Entwicklungs-



Arbeitsmigration weltweit, in Europa und in Deutschland 
• 86 Millionen MigrantInnenen und Flüchtlinge sind weltweit wirtschaftlich aktiv,

angestellt oder in anderen Formen. Ihre Arbeitsbedingungen sind oft ausbeute-
risch und diskriminierend, Gewerkschaftsrechte werden nicht respektiert.  

• 30 Millionen Wanderarbeitnehmer arbeiten in der Wirtschaft Europas. Die Dis-
kriminierungsraten gegenüber Einheimischen sind ungewöhnlich hoch, die Ar-
beit meist ungewöhnlich niedrig bezahlt und die Lebensbedingungen miserabel.

• In Deutschland arbeiten rund 50 000 MigrantInnen aus zwölf osteuropäischen 
Staaten und der Türkei. Zusätzlich gibt es rund 200 000 Saisonarbeitskräfte. 
Ebenso viele Menschen arbeiten hierzulande in illegalen Verhältnissen.  

Ein aktiver Beitrag der europäischen Gewerkschaften 
Zusammen mit anderen europäischen Gewerkschaften und Institutionen unter-
stützt die IG Bauen-Agrar-Umwelt den Europäischen Verband für Wanderarbei-
ter (http://www.migrant-workers-union.org). Der Europäische Wanderarbeitneh-
merverband organisiert und betreut Wanderarbeitnehmer direkt an ihren Arbeits-
plätzen, auch dann, wenn sie ihre Einsatzorte und Einsatzländer wechseln. Das 
kann keine nationale Gewerkschaft leisten. Er hilft Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern sich ein einem anderen Land und am Arbeitsplatz zurecht zu finden. Er 
hilft bei Nöten und Problemen in der Muttersprache des Mitglieds. Die Interessen-
vertretung der Wanderarbeitnehmer ist grenzüberschreitend tätig. 
Haupttätigkeiten in der Beratung sind: 
• Durchsetzung tariflicher und gesetzlicher Ansprüche  
• Rechtsschutz und Rechtsvertretung  
• Informationen über Tarifverträge, Gesetze, Arbeits- und Gesundheitsschutz 

länder verfügen aber nur in wenigen 
Fällen über wettbewerbsfähige 
Dienstleistungsunternehmen, die 
auch das Kapital haben, um im Aus-
land Niederlassungen zu gründen.  
Die Interessen europäischer Dienst-
leistungsunternehmen kommen je-
doch auch in den Forderungen zum 
Ausdruck, die die EU bislang an 106 
WTO-Mitgliedstaaten bezüglich 
Mode-4 stellte. Aus entwicklungspo-
litischer Perspektive sind diese For-
derungen zum Teil äußerst fragwür-
dig. Zum Beispiel verfügen einige af-
rikanische und lateinamerikanische 
Länder (u.a. Brasilien) über die Auf-
lage, dass die Anwesenheit eines 
GATS-Migranten mit einem Techno-
logietransfer verbunden sein muss. 
Sinn und Zweck dieser Auflage ist, 
dass ein Wissenstransfer gefördert 
wird und einheimisches Personal 
nicht verdrängt wird. Die EU fordert 
von den Ländern, dass diese Aufla-
ge gestrichen wird.  
 
Zentrale Kritikpunkte an einer Li-
beralisierung der GATS-Migration 
Aus einer Perspektive, die die sozia-
len Rechte der Migranten in den 
Vordergrund stellt, und auf arbeit-
nehmerrechtliche und entwicklungs-
politische Interessen eingeht, gibt es 
zahlreiche Kritikpunkte an der Libe-
ralisierung der Migration im Rahmen 
des GATS.  
1. Das Unternehmen bei dem ein 

„GATS-Migrant“ vorübergehend 
tätig ist, entscheidet nicht nur über 
den Job, sondern auch über das 
Aufenthaltsrecht. Ein GATS-
Migrant hat nicht die Möglichkeit, 
das Unternehmen zu wechseln. 
Kommt es beispielsweise zu Fäl-
len des Mobbings ist ein GATS-
Migrant dem Arbeitgeber ausge-
liefert und leicht erpressbar. 

2. Der temporäre Charakter, wie er 
im GATS festgeschrieben ist, wi-
derspricht den sozialen Bedürfnis-
sen vieler Migranten. Deshalb be-
steht die Gefahr, dass GATS-
Migranten in die Illegalität ge-
drängt werden. 

3. Die sozialen und arbeitnehmer-
rechtlichen Belange der Migranten 
sind nicht Gegenstand des Han-
delsabkommens. Sie werden zu 
einer handelbaren Ware gemacht. 
Damit wird der Diskriminierung 
der Migranten Vorschub geleistet. 
Zum Beispiel läuft im Fall eines 

innerbetrieblich entsendeten Ar-
beitnehmers aus Indien der Ar-
beitsvertrag auch weiterhin mit der 
indischen Filiale. Deshalb hat der 
Arbeitnehmer keinen Anspruch 
auf Mitvertretung durch den Be-
triebsrat. Auch kann ihm weiterhin 
sein indischer Stundenlohn plus x 
gezahlt werden. Im Fall eines 
Software-Ingenieurs liegt dieser in 
Indien derzeit bei 6,80 Euro.  

4. Auch im Fall der EU ist nicht gesi-
chert, dass GATS-Migranten hier 
zu den gleichen Bedingungen ar-
beiten. Zwar gelten gesetzliche 
Mindestlöhne und allgemeinver-
bindliche Tarifverträge. In 
Deutschland existieren diese je-
doch in den meisten Branchen 
nicht. Dadurch treten die unter-
schiedlichen Löhne und Arbeits-
rechte unmittelbar zueinander in 
Konkurrenz und eine Abwärtsspi-
rale bei Lohn- und Sozialstan-
dards wird in Gang gesetzt.  

5. Die Entwicklungsländer profitieren 
zwar einerseits von den getätigten 
Rücküberweisungen der Migran-
ten. Zugleich stellen diese Rück-
überweisungen aber auch eine 
neue Form der Abhängigkeit dar. 
Ein Großteil der Rücküberweisun-
gen fließt nicht in produktive In-
vestitionen, sondern dient der Ar-
mutsbekämpfung.  

6. Die Industrieländer öffnen im 
Rahmen des GATS vor allem für 

qualifizierte Arbeitskräfte ihre Ar-
beitsmärkte. Es besteht die Ge-
fahr eines Brain Drain. 

Die Debatte über „Entwicklung durch 
Migration“, im Rahmen derer auch 
die GATS-Migration als ein Beitrag 
zur Entwicklungsrunde dargestellt 
wird, fragt kaum nach den Risiken in 
den Herkunftsländern noch nach den 
sozialen Kosten. Die Arbeitsmigrati-
on ist keine Alternative zur Entwick-
lung einer sozialen, nachhaltigen 
Ökonomie. 
 
  Zudem gilt: Menschen sind keine 
Ware. Deshalb darf auch Migration 
nicht Gegenstand eines Handelsab-
kommens sein. Die GATS-Migration 
droht die Fehler des deutschen 
Gastarbeiterprogramms wieder neu 
aufzulegen; frei nach Max Frisch: 
„Sie riefen Dienstleistungen und es 
kamen Menschen“.  
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• Sabine Graf (IG BAU, in Hong 

Kong): 
Tel. +49-175-220 53 36 

 
• Sarah Bormann (WEED, in Berlin): 

Tel. +49-30-275 96 644 


